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Regeste

Radio- und Fernsehempfangsgebühren

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht
(Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht
Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33 und 34 VGG genannten Behörden. Da
im Bereich der Radio- und Fernsehgebühren keine Ausnahme vorliegt und das BAKOM
eine Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d VGG ist, befindet das Bundesverwaltungsgericht
über Beschwerden gegen Verfügungen des BAKOM im Bereich der Radio- und
Fernsehgebühren.

E. 1.2
Nach Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem
VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt.

E. 1.3
Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am
Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung oder Änderung hat. Als formeller Verfügungsadressat hat der Beschwerdeführer
ohne weiteres ein aktuelles, schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen
Entscheides der Vorinstanz vom 26. März 2009. Er ist zur Beschwerde legitimiert.

E. 1.4
Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 und 52
VwVG) ist einzutreten.

E. 2
Betreffend das Anliegen des Beschwerdeführers, eine gütliche Einigung zu finden, ist
darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Verfügung der Erstinstanz bzw. beim Entscheid der
Vorinstanz um hoheitliche Akte handelt, welche ohne Ergreifung eines Rechtsmittels nach
Ablauf der Rechtsmittelfrist in Rechtskraft erwachsen und damit grundsätzlich
unabänderlich werden. Eine gütliche Einigung zwischen der verfügenden Behörde und dem
Privaten ist im öffentlichen Recht nur ausnahmsweise zulässig, wenn das Gesetz diese
Handlungsform vorsieht oder einen entsprechenden Spielraum belässt, was - wie die



nachfolgenden Erwägungen zeigen werden - vorliegend nicht der Fall ist (vgl. ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5.
Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 1071). Die Entgegennahme des Schreibens vom 1. Mai
2009 als Beschwerde ermöglicht die nochmalige Überprüfung durch das
Bundesverwaltungsgericht und liegt somit im Interesse des Beschwerdeführers.

E. 3
Gegenstand des vorliegenden Streites bildet die Frage, ob dem Beschwerdeführer die
Gebühren für den privaten Radio- und Fernsehempfang für den Zeitraum vom 1. Mai 2002
bis am 30. November 2006 in der Höhe von Fr. 2'052.25 zu Recht in Rechnung gestellt
wurden. Die Gebühren für den Zeitraum vom 1. Dezember 2006 bis am 30. Juni 2007 in der
Höhe von Fr. 265.50 wurden nicht angefochten und bilden nicht Streitgegenstand.

E. 4.1
Am 1. April 2007 sind das neue Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und
Fernsehen (RTVG, SR 784.40) und die neue Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März
2007 (RTVV, SR 784.401) in Kraft getreten. Grundsätzlich sind jene Normen anwendbar,
die im Zeitpunkt der Verwirklichung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen
führenden Tatbestandes in Kraft waren. Anders ausgedrückt sind Erlasse auf jene
Sachverhalte anwendbar, die zwischen Inkraftsetzung und Ausserkraftsetzung entstanden
sind (vgl. RENÉ RHINOW / BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel und Frankfurt a.M. 1990, Nr. 15 B I;
PIERRE TSCHANNEN /ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2.
Auflage, Bern 2005, § 24 Rz. 9).

E. 4.2
Der vorliegende Streit dreht sich um Forderungen der Erstinstanz gegen den
Beschwerdeführer, die in der Periode vom 1. Mai 2002 bis am 30. November 2006, und
damit vor Inkrafttreten des neuen Rechts, entstanden sind. Die Verfügung der Erstinstanz
vom 20. Juni 2007 sowie der Entscheid der Vorinstanz vom 26. März 2009 ergingen zwar
nach Inkrafttreten des neuen Rechts, beschränken sich jedoch in ihrem Gehalt darauf, den
vor Inkrafttreten des neuen Rechts abgeschlossenen Sachverhalt, d.h. den Bestand der
Forderungen, festzustellen.

E. 4.3
Aus diesen Gründen kommt für die materielle Beurteilung des vorliegenden Streits -
entgegen der Auffassung der Vorinstanzen - das alte Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über
Radio und Fernsehen (RTVG 1991, AS 1992 601) und die alte Radio- und
Fernsehverordnung vom 6. Oktober 1997 (RTVV 1997, AS 1997 2903) zur Anwendung
(vgl. hierzu die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-7510/2006 vom 2. Juli 2007 E.
3.1 und A-7511/2006 vom 2. Juli 2007 E. 3.1.).

E. 5.1
Wer Radio- und Fernsehprogramme empfangen will, muss dies der zuständigen Behörde
vorgängig melden. Er hat eine Empfangsgebühr zu bezahlen (Art. 55 Abs. 1 RTVG 1991).
Nach stetiger Rechtsprechung handelt es sich dabei um eine sog. Regalabgabe. Dies
bedeutet, die Gebühr ist für das Recht geschuldet, Programme zu empfangen, und zwar
unabhängig davon, welche und wieviele Personen in einem Haushalt die Geräte benutzen,
welche Programme empfangen werden oder ob die Geräte überhaupt benutzt werden (vgl.



BGE 121 II 183 E. 3a; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2247/2006 vom 28. März
2007 E. 3 und A-2348/2006 vom 14. August 2007 E. 4.1). Die Gebührenpflicht beginnt am
ersten Tag des Monats nach der Vorbereitung oder der Inbetriebnahme des
Empfangsgerätes. Sie endet am letzten Tag des Monats, in dem die Einstellung des Betriebs
mitgeteilt wird (Art. 44 Abs. 2 RTVV 1997). Der Empfänger muss Änderungen
meldepflichtiger Sachverhalte der zuständigen Behörde, d.h. der Gebührenerhebungsstelle,
mitteilen (Art. 41 Abs. 2 RTVV 1997). Seit dem 1. August 2001 hat die Meldung zwingend
schriftlich zu erfolgen (AS 2001 1680). Die genannten Bestimmungen sind für den
vorliegenden Fall in zweifacher Hinsicht relevant.

E. 5.2
Erstens kann eine einmal bestehende Gebührenpflicht ausschliesslich durch eine
ordnungsgemässe Abmeldung seitens des Gebührenpflichtigen beendet werden. Die Praxis
des Bundesgerichts stellt klare Anforderungen an die Melde- bzw. Mitwirkungspflicht
derjenigen Personen, die Radio- und Fernsehprogramme empfangen oder den Empfang
einstellen wollen. So hält die Rechtsprechung fest, es sei nicht zu beanstanden, dass die
Erstinstanz diese Mitwirkungspflicht relativ streng handhabe und eine deutliche Mitteilung
verlange, wenn die Gebührenpflicht ablaufe, da es sich beim Inkasso der fraglichen
Gebühren um Massenverwaltung handle (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.621/2004 vom
3. November 2004 E. 2.2; Urteile des Bundesverwaltungsgericht A-4466/2008 vom 3.
Februar 2009, A-2348/2006 vom 14. August 2007 und A-2276/2006 vom 1. März 2007).

E. 5.3
Zweitens ist eine Beendigung zeitlich erst nach Eingang der Meldung - am letzten Tag des
Monats, in dem die Einstellung des Betriebes mitgeteilt wird (Art. 44 Abs. 2 Satz 2 RTVV
1997) - möglich. Eine rückwirkende Beendigung ist somit unabhängig von den
tatsächlichen Verhältnissen durch den Wortlaut des Gesetzes ausgeschlossen (vgl. Urteil
des Bundesgerichts 2C.629/2007 vom 13. März 2008 E. 2.1). Anders ausgedrückt kann eine
Person, die sich einmal für den Radio- und Fernsehempfang angemeldet hat, selbst dann der
Gebührenpflicht unterliegen, wenn sie tatsächlich gar keine (betriebsbereiten)
Empfangsgeräte mehr zum Betrieb bereit hält oder betreibt. Der Grund für eine solche
Regelung besteht im Wesen der Empfangsgebühr als Regalabgabe. Solange der
Gebührenpflichtige angemeldet ist, hat er das Recht, Radio- und Fernsehprogramme zu
empfangen. Allein für dieses Recht, und nicht für das tatsächliche Empfangen, ist die
Empfangsgebühr geschuldet.

E. 5.4
Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer seit dem 1. April 1998 bei der Erstinstanz für
den privaten Radio- und Fernsehempfang angemeldet ist und bis Ende Dezember 2000 die
Empfangsgebühren fristgerecht bezahlt hat. Zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 30.
November 2006 konnten ihm die Gebührenrechnungen infolge seines Umzuges offenbar
nicht mehr zugestellt werden. Nach Auffassung des Beschwerdeführers sei es der Situation
entsprechend auch richtig, dass in dieser Zeit keine Rechnungsstellung mehr erfolgt sei, da
er während dieser Zeit keine betriebsbereiten Empfangsgeräte gehabt bzw. nicht in einem
separaten Haushalt gewohnt habe. Aus den soeben gemachten Erwägungen geht indessen
hervor, dass die Auffassung, wonach es auf das tatsächliche Vorhandensein bzw. Betreiben
von Empfangsgeräten ankomme, nicht mit der gesetzlichen Regelung zu vereinbaren ist.
Vielmehr hätte der Beschwerdeführer zur Beendigung der Gebührenpflicht die Änderung



des Sachverhaltes, d.h. das Nicht-Mehr-Vorhandensein von betriebsbereiten
Empfangsgeräten, der Erstinstanz melden müssen (Art. 41 Abs. 2 i.V.m. Art. 44 Abs. 2 Satz
2 RTVV 1997). Bis am 31. Juli 2001 hätte er sich auch noch mündlich abmelden können.
Seit dem 1. August 2001 ist eine schriftliche Meldung zwingend.

E. 5.5
Im Verwaltungsverfahren gilt das Untersuchungsprinzip, d.h. die Behörden haben den
Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären und sind für die Beschaffung der
Entscheidungsgrundlagen verantwortlich. Die Parteien tragen weder eine Behauptungs-
noch eine Beweisführungslast. Der Untersuchungsgrundsatz ändert aber nichts an der
Verteilung der materiellen Beweislast, d.h. an der Regelung der Folgen der Beweislosigkeit.
Kann ein Sachverhalt nicht bewiesen werden, muss jeweils diejenige Partei die Folgen
tragen, welche daraus Rechte ableiten will (analog zu Art. 8 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts A-6559/2008 vom 8. Juni 2009 E. 5; vgl. auch
HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, a.a.O., Rz. 1623). Da der Beschwerdeführer für den
fraglichen Zeitraum nicht der Gebührenpflicht unterliegen will, ist er mit dem Beweis der
Abmeldung belastet. Misslingt dieser Beweis, hat er die Folgen zu tragen, d.h. er schuldet
die Empfangsgebühren.

E. 5.6
Trotz der zusätzlichen Anfrage der Vorinstanz vom 10. März 2009 konnte weder eine
schriftliche Abmeldung noch eine entsprechende Telefonnotiz für den besagten Zeitraum
gefunden werden. Auch der Beschwerdeführer selber hat keine Beweise für eine
rechtzeitige Abmeldung vorgelegt, sondern sich auf die Behauptung beschränkt, es sei per
1. Januar 2001 eine Abmeldung erfolgt. Erst mit Schreiben vom 24. April 2007 teilte dieser
erstmals nachweislich mit, dass er zwischenzeitlich über keine betriebsbereiten
Empfanggeräte verfügt habe. Damit kann der Beweis für eine rechtzeitige Abmeldung für
den vorliegend streitigen Zeitraum vom 1. Mai 2002 bis am 30. November 2006 nicht
erbracht werden. Eine rückwirkende Abmeldung aufgrund der Mitteilung vom 24. April
2007 ist durch den klaren Gesetzeswortlaut ausgeschlossen, weil die Abmeldung erst am
letzten Tag des Monats, in welchem die Mitteilung eingegangen ist, erfolgen kann (vgl. E.
5.3).

E. 5.7
Aus dem Gesagten folgt auch, dass der Umzug des Beschwerdeführers vorliegend nicht
ausschlaggebend ist. Es ist nämlich nicht so, dass man nach einem Umzug nur dann am
neuen Ort der Gebührenpflicht unterliegt, wenn man sich dort wieder anmeldet. Vielmehr
bleibt eine angemeldete Person, unabhängig von einem Ortwechsel, bis zur
ordnungsgemässen Abmeldung gebührenpflichtig. Aufgrund der Mitwirkungspflicht
obliegt es dem Radio- und Fernsehempfänger, stets seine aktuelle Adresse der Erstinstanz
mitzuteilen. Die Zustellbarkeit der Rechnungen ist dabei bloss eine administrative Frage.
Können Rechnungen - aus welchen Gründen auch immer - nicht zugestellt werden, hat dies
grundsätzlich keinen Einfluss auf die Rechtslage. Aus diesem Grund ist es entgegen der
Auffassung des Beschwerdeführers auch nicht so, dass die Erstinstanz die Unzustellbarkeit
beweisen müsste (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4755/2008 vom 10.
März 2009 E. 4.2 ff.).

E. 5.8



Aus diesen Gründen unterlag der Beschwerdeführer während des vorliegend streitigen
Zeitraums vom 1. Mai 2002 bis am 30. November 2006 ununterbrochen der
Gebührenpflicht.

E. 6.1
Schliesslich ist im Verwaltungsverfahren von Amtes wegen zu prüfen, ob die von der
Vorinstanz in Rechnung gestellten Gebühren verjährt sind.

E. 6.2
Die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre und beginnt mit Fälligkeit der einzelnen Gebühr
(Art. 47 Abs. 2 RTVV 1997). Das neue Recht bestimmt nun ausdrücklich, dass die einzelne
Gebühr jeweils am ersten Tag des Monats (für den sie geschuldet ist) fällig wird (Art. 61
Abs. 1 RTVV). Altrechtlich kann nicht anderes gelten, da auch gemäss Art. 44 Abs. 2 Satz
1 RTVV 1997 die Gebührenpflicht am ersten Tag des Monats (für den sie geschuldet ist)
beginnt.

E. 6.3
Die Erstinstanz fordert die Gebühren seit dem 1. Mai 2002 nach. Die "älteste" in Rechnung
gestellte Gebühr wurde damit am 1. Mai 2002 fällig und verjährte grundsätzlich am 2. Mai
2007. Während es im Privatrecht zur Unterbrechung der Verjährung qualifizierter
Rechtshandlungen bedarf, bestehen diesbezüglich im öffentlichen Recht erleichterte
Möglichkeiten. Im Verwaltungsrecht kann schon die blosse Mitteilung einer Forderung
oder die Zustellung einer formellen Mahnung und jede behördliche Einforderungshandlung,
die in geeigneter bzw. genügend bestimmter Weise die Forderung geltend macht, die
Verjährung unterbrechen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2A.553/2003 vom 22. August
2003 E. 4.7 und 2A.319/2002 vom 6. Dezember 2002 E 2.3 mit weiteren Hinweisen; Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-5894/2007 und A-6006/2008 vom 26. August 2009;
ATTILIO GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, AJP 1/1995, S.
47-59; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 777).

E. 6.4
Die Erstinstanz hat vor Eintritt der Verjährung am 2. April 2007 die ausstehenden Gebühren
mit einer entsprechenden Begründung in Rechnung gestellt. Diese Handlung ist nach der
zitierten Lehre und Rechtsprechung eine geeignete und genügend bestimmte
Zahlungsaufforderung, um die Verjährung zu unterbrechen, d.h. die Verjährungsfrist
begann von da an neu zu laufen (analog zu Art. 137 Abs. 1 des Obligationenrechts vom 30.
März 1911 ([OR, SR 220]). Die angefochtenen Gebühren sind deshalb nicht verjährt.

E. 7
Im Ergebnis hat die Erstinstanz die Gebühren für den privaten Radio- und Fernsehempfang
für den Zeitraum vom 1. Mai 2002 bis am 30. November 2006 in der Höhe von Fr. 2'052.25
zu Recht in Rechnung gestellt. Die Anwendung des alten anstelle des neuen Rechts hat im
Ergebnis nichts geändert (vgl. E. 4.3). Da das Bundesverwaltungsgericht nicht an die
Begründung der Vorinstanz gebunden ist (Art. 64 Abs. 4 VwVG), kann es den
angefochtenen Entscheid im Ergebnis auch mit einer abweichenden Begründung bestätigen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7406/2006 vom 1. Juni 2007). Die
Beschwerde ist abzuweisen.

E. 8.1



Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von
Fr. 500.- zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss
in derselben Höhe zu verrechnen (Art. 5 Abs. 3 der Verordnung vom 10. September 1969
über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren [SR 172.041.0]).

E. 8.2
Angesichts seines Unterliegens steht dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zu
(Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
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